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Allgemeines: 

Die Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (im Folgenden PRESS) 
bedient sich zur Abwicklung des e-Payment-Services (z.B. Webshop, Mobile-App) des Fin-
anzunternehmens LogPay Financial Services GmbH, Schwalbacher Straße 72, 65760 Esch-
born (nachfolgend auch „LogPay“).  

Der Einzug der Entgeltforderung für die erworbenen Tickets erfolgt durch LogPay, an welche 
sämtliche dieser Entgeltforderungen einschließlich etwaiger Nebenforderungen und Gebüh-
ren verkauft und abgetreten wurden (Abtretungsanzeige). Die LogPay ist Drittbegünstigte der 
nachfolgenden Bestimmungen. Sie ist zudem ermächtigt, den Forderungseinzug im eigenen 
Namen und für eigene Rechnung durchzuführen. 

 

Anmeldung  

Um den e-Payment-Service nutzen zu können, muss sich der Kunde unter wahrheitsgemä-
ßer und vollständiger Angabe der nachfolgenden Punkte bei dem Verkehrsunternehmen 
PRESS 

registrieren: 

- Name und vollständige Adresse 

- Geburtsdatum 

- E-Mail-Adresse 

- gewünschte Zahlart 

 

Der Kunde verpflichtet sich, die für die Vertragsbeziehung wesentlichen Daten (insbesondere 
Adresse) bei Änderungen unverzüglich in seinem persönlichen Login-Bereich entsprechend 
zu ändern. Kommt der Kunde seiner Informationspflicht nicht nach, ist LogPay berechtigt, 
den Kunden mit den dadurch entstehenden Mehraufwendungen zu belasten. 
 

Bestellung: 

Mit der Bestellung gibt der Kunde ein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. Sie 
erfolgt durch Absenden des Internet-Bestellformulars auf den Internetadressen 
www.ruegensche-baederbahn.de  

 

Vertragsabschluss: 

Der Vertragsabschluss kommt mit dem Verkehrsunternehmen PRESS zustande. Der Ver-
tragsabschluss erfolgt durch Rücksendung einer Bestätigung über den gewählten Ausliefe-
rungskanal (z.B. E-Mail) als Kaufbestätigung seitens des Verkehrsunternehmens. Der Kauf-
preis ist sofort fällig. 
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Ticketerwerb und Nutzung: 
 
 
Zahlung: 
 
Für die Zahlung des gebuchten Tickets gelten ergänzend zu den oben beschriebenen Be-
dingungen die nachfolgenden Regelungen. Alle Zahlarten stehen nur voll geschäftsfähigen 
Personen über 18 Jahren zur Verfügung.  
 
Zahlarten und Abrechnung: 
 
Der Kunde kann für Bestellungen im Webshop zwischen folgenden Zahlarten wählen: 
 

 Abrechnung über Kreditkarte (Visa, MasterCard oder American Express) 
 SEPA-Überweisung über giropay 
 Zahlung per SOFORT 

 
Andere Zahlarten sind ausgeschlossen. Ein Anspruch des Kunden zur Nutzung einer be-
stimmten der genannten Zahlarten besteht nicht. 
 
 
Zahlung per Kreditkarte: 
 
Die Abrechnung der gekauften Tickets über das Kreditkartenverfahren ist nur mit Visa, Mas-
terCard und American Express möglich. Andere Kreditkartentypen werden nicht akzeptiert. 
 
Während des Bestellvorgangs werden die folgenden Kreditkartendaten des Kunden durch 
LogPay für den Forderungseinzug erfasst 
 

 Name und Vorname des Kreditkarteninhabers 

 Kreditkartentyp (Visa, MasterCard und American Express) 

 Nummer der Kreditkarte 

 Ablaufdatum der Kreditkarte 

 CVC-Code der Kreditkarte 
 
. 
 
Das System der LogPay überprüft die vom Kunden angegebenen Kreditkartendaten auf 
Richtigkeit und gegebenenfalls vorhandene Sperrvermerke des jeweiligen Kreditkarten-
herausgebers. Im Falle, dass der Kunde nicht der Inhaber der angegebenen Kreditkarte ist, 
stellt er sicher, dass die Einwilligung des Karteninhabers für die Belastung vorliegt. Der Kun-
de hat zudem sicher zu stellen, dass die angegebene Kreditkarte nicht gesperrt ist und über 
ein ausreichendes Limit verfügt. Sollte die Autorisierung aus irgendeinem Grund fehlschla-
gen, erhält der Kunde eine entsprechende Fehlermeldung. 
 
Der Zeitpunkt der Abbuchung vom Konto des Kunden ist durch den jeweiligen Kreditkarten-
vertrag des Kunden mit seinem Zahlungsdienstleister festgelegt. 
 
Sofern der Zahlungsdienstleister des Kunden das „3D Secure-Verfahren“ (Verified by Visa / 
MasterCard® SecureCode™) unterstützt, findet dieses zur Erhöhung der Sicherheit gegen 
Missbrauch für die Bezahlung mit Kreditkarte Anwendung. 

Der Kunde hat sicher zu stellen, dass die Forderung über die Kreditkarte eingezogen werden 
kann. Sollte der Kunde ungerechtfertigt ein Charge Back (Rückgabe des Betrages) veranlas-
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sen oder der Einzug der Forderung aus von ihm zu vertretenden Gründen scheitern, ist er 
verpflichtet, für ausreichend Deckung oder für die Behebung des Grundes der Zahlungsstö-
rung zu sorgen, so dass neben dem ausstehenden Betrag die angefallenen Fremdgebühren 
des Zahlungsdienstleisters zu dem in der Mahnung genannten Tag eingezogen werden kön-
nen. LogPay ist berechtigt, einen weitergehenden Verzugsschaden geltend zu machen. 
 
Die eingereichten Forderungen, welche aus dem Kauf von Tickets resultieren, erscheinen 
dem Kunden in der Kreditkartenabrechnung seines Zahlungsdienstleisters als Gesamtbetrag 
in Euro. Detaillierte Informationen über die Zusammensetzung des Gesamtbetrages kann 
der registrierte Kunde über den Webshop einsehen und abrufen. 
 
Zahlung durch SEPA-Überweisung über giropay 
 
Mit Hilfe der Zahlart giropay können Kunden die Bezahlung von Ticketkäufen über eine vor-
gefertigte SEPA-Überweisung durchführen. Voraussetzung für die Teilnahme an giropay ist 
die Teilnahme des Zahlungsdienstleisters des Kunden am giropay-Verfahren. Ferner muss 
der Kunde für das OnlineBanking-Verfahren bei seinem Zahlungsdienstleister zugelassen 
sein. Eine SEPA-Überweisung per giropay ist nur dann möglich, wenn für das Konto des 
Kunden bei seinem Zahlungsdienstleister ein ausreichendes Guthaben oder Verfügungs-
rahmen besteht. 
 
Hat der Kunde dieses Verfahren gewählt, kann er mittels giropay den Kaufbetrag über das 
OnlineBanking-Verfahren seines Zahlungsdienstleisters von seinem Konto an LogPay über-
weisen. Nach Absendung seiner IBAN wird der Kunde, sofern sein Zahlungsdienstleister am 
giropay-Verfahren teilnimmt, zum OnlineBanking seines Zahlungsdienstleisters weitergelei-
tet. Innerhalb seines Accounts gibt der Kunde dann die SEPA-Überweisung frei. Das 
Kaufangebot des Kunden kann nur angenommen werden, wenn die SEPA-Überweisung 
über giropay erfolgreich durchgeführt wurde. Der Kunde erhält hierüber direkt nach Ab-
schluss der Transaktion eine Bestätigung oder Ablehnung. 
 
 
Zahlung per SOFORT 
 
Mit Hilfe der Zahlart SOFORT können Kunden die Bezahlung von Ticketkäufen über eine 
vorgefertigte SEPA-Überweisung durchführen. Voraussetzung für die Teilnahme an SO-
FORT ist die Teilnahme des Zahlungsdienstleisters des Kunden am SOFORT-Verfahren. 
Ferner muss der Kunde für das OnlineBanking-Verfahren bei seinem Zahlungsdienstleister 
zugelassen sein. Eine SEPA-Überweisung per SOFORT ist nur dann möglich, wenn für das 
Konto des Kunden bei seinem Zahlungsdienstleister ein ausreichendes Guthaben oder Ver-
fügungsrahmen besteht. 
 
Hat der Kunde dieses Verfahren gewählt, kann er mittels SOFORT den Kaufbetrag über das 
OnlineBanking-Verfahren seines Zahlungsdienstleisters von seinem Konto an LogPay über-
weisen. Nach Bestätigung des SOFORT-Verfahrens wird der Kunde zu SOFORT weiterge-
leitet, wo er dann die SEPA-Überweisung freigibt. Das Kaufangebot des Kunden kann nur 
angenommen werden, wenn die SEPA-Überweisung über SOFORT erfolgreich durchgeführt 
wurde. Der Kunde erhält hierüber direkt nach Abschluss der Transaktion eine Bestätigung 
oder Ablehnung. 
 


